
Schifferverein und Wassersportclub Vynen e.V. 
 

Meldung 

Meldeschluss: Montag, den 31. Oktober 2011 

Bootsklassen: FJ 

Wettfahrttage: 5. - 6. November  2011 

Meldeadresse: Schifferverein und Wassersportclub Vynen e.V., 
Postfach 1257, 46501 Xanten;  

oder: www.swcv.de; per Fax: 02804 / 8605 

Startgeld: 45,00 Euro 

Einzahlung auf das Konto des SWCV:  

Sparkasse Moers,  

BLZ 354 50000, Konto-Nr. 1113001315,  

mit Angabe des Verwendungszweckes. Von Booten, 
die den Eingang ihres Stargeldes bis zum ersten 
Start nicht nachweisen können, wird eine 
Nachmeldegebühr von 5 Euro erhoben. 

Segelnummer:  

Verein:  

DSV-Nr.:  

Steuermann/-frau: Vorname Nachname 

Anschrift:  

 

 

 

Telefon:  

Fax  

Vorschoter/-in: Vorname Nachname 

Verein:  

Starterlaubnis wird nur erteilt, wenn im Wettfahrtbüro die Haftungserklärung 
mit Originalunterschrift abgegeben worden ist. 

Datum:  

Unterschrift  des Steuermanns/der Steuerfrau 

bei Jugendlichen  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
Schifferverein und Wassersportclub Vynen e.V        Postfach 12 57        46501 Xanten 

 
www.swcv.de                                          Email: regatta@swcv.de 



 
 

Schifferverein und Wassersportclub Vynen e.V. 
 
 

 
 
Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung – Unterwerfungsklausel 
 
 
(1) Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, eine begonnene Wett-
fahrt fortzusetzen, liegt allein bei ihm. Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige 
seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zu-
stand des gemeldeten Bootes verantwortlich. 
 
(2) Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher 
Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veran-
staltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine 
Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 
 
(3) Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund für Sach- und 
Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder in Zu-
sammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, 
seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die 
nicht Haupt- bzw. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalspflichten) sind, beschränkt auf 
Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
 
(4) Bei der Verletzung von Kardinalspflichten ist die Haftung des Veranstalters, seiner 
Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen in Fällen leichter Fahrlässigkeit beschränkt auf vorherseh-
bare, typischerweise eintretende Schäden. 
 
(5) Soweit die Schadensersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Ange-
stellten – Arbeitnehmer und Mitarbeiter – Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Per-
sonen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei 
deren Einsatz behilflich sind.  
 
(6) Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und 
das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschrei-
bung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. 
 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift nur durch die Eltern, oder mit Vollmacht der 
Eltern durch den Trainer. 
 
Die Haftungsausschlusserklärung habe ich zur Kenntnis genommen 
 
Vynen, den 25.08.2010    
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift 
 


